
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINLADUNG 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
14. Juni 2022, 19.45 Uhr 

Geschäfte 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 

2. Auslagerung der wirtschaftlichen Sozialhilfe und 

der Sozialberatung an den Zweckverband  

Soziale Dienste Bezirk Uster 

3. Teilrevision der Verordnung über die Entschädi-

gungen für Behörden und Dienstleistungen im 

Nebenamt 

4. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 

14. Juni 2022, 19.45 Uhr 

im Gemeindezentrum Gsellhof  

Schüracherstrasse 10, 8306 Brüttisellen 
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Einladung 
 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 

Gerne laden wir Sie zur Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde ein und freuen uns, 

wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst zahlreich  

Gebrauch machen.  

 

Die Mitglieder des Gemeinderats und die Geschäftsleiterin stehen dabei gerne für allgemeine Fra-

gen oder Anregungen zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

GEMEINDERAT 

WANGEN-BRÜTTISELLEN 

 

Gemeindepräsidentin Geschäftsleiterin 

  
Marlis Dürst Heidi Duttweiler 

 

 

Hinweise  
 

Aktenauflage 

 

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten  

Akten liegen ab dem 17. Mai 2022 im Gemeindehaus zur Einsicht auf (inkl. Anträge der Rechnungs-

prüfungskommission). 

 

Stimmrecht 

 

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Wangen-Brüttisellen niedergelassenen 

Schweizerinnen und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die 

Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften. 

 

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz 

 

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage an 

den Gemeinderat zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu beantworten ist. Die Anfrage 

muss aber eine Angelegenheit der Gemeinde und von allgemeinem Interesse sein sowie vor der Ge-

meindeversammlung schriftlich beim Gemeinderat eingereicht werden (Gemeinderat Wangen-Brüt-

tisellen, 8306 Brüttisellen). Der Gemeinderat beantwortet die Anfrage an der Gemeindeversamm-

lung. 

 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden,  

beantwortet der Gemeinderat der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens einen Tag 

vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung stattfin-

det, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs beim Gemeinderat. 

 

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet 

keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Versammlung kann aber beschlies-

sen, dass eine Diskussion stattfindet.  
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ANTRÄGE UND BERICHTE DES GEMEINDERATS 

 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 der politischen Gemeinde 

 
1 Antrag des Gemeinderats  

Genehmigung der Jahresrechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1‘130‘263.39. 

 

2 Anträge der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der 

Poltichen Gemeinde Wangen-Brüttisellen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 

4.April 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgend eEckdaten aus: 

 

Erfolgsrechnung 

Gesamtaufwand CHF 44‘123‘209.10 

Gesamtertrag CHF 45‘253‘472.49 

Ertragsüberschuss (+)/Aufwandüberschuss (-) CHF 1‘130‘263.39 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 5‘736‘023.91 

Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 1‘030‘899.15 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 4‘705‘124.76 

 

Investitionsrechnung Finanzvermögen 

Ausgaben Finanzvermögen CHF 170‘871.05 

Einnahmen Finanzvermögen CHF 0.00 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 170‘871.05 

 

Bilanz 

Bilanzsumme CHF 67‘436‘569.34 

 

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dadurch er-

höht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 37‘916‘375.88. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde 

Wangen-Brüttisellen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung 

der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis 

genommen. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 

und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Wangen-Brüttisellen entsprechend dem 

Antrag des Gemeinderats zu genehmigen. 

 

3 Das Wesentliche in Kürze 

 Die Jahresrechnung 2021 schliesst anstatt mit einem budgetierten Aufwandüberschuss von 

CHF 0,555 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1,130 Mio. ab. Dies ist CHF 1,685 Mio. bes-

ser als budgetiert. 

 

 Das deutlich besser als budgetiert ausgefallene Ergebnis ist hauptsächlich auf höhere Steuerein-

nahmen zurückzuführen. Beträchtlich umfangreichere Grundsteuereinnahmen und Mehrer-

träge bei den natürlichen Personen haben dabei den grössten positiven Einfluss. Letztere haben 

die Steuerkraft im Vergleich zum kantonalen Mittel wieder etwas ansteigen lassen. Die finanzi-

elle Abhängigkeit vom kantonalen Ressourcenausgleich reduziert sich dadurch. 

 

 Ein noch besseres Ergebnis wurde durch einen erst im Jahr 2022 beseitigten Rekurs beim Hoch-

hausprojekt „Brüttiseller Tor“ verhindert. Mit Eintreten der Baubewilligungsrechtskraft wird eine 
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erste Tranche der städtebaulichen Vereinbarung fällig, die den durch die Aufzonung entstan-

denen Mehrwert entschädigt. Die Vergütung wird im Verlauf des Jahres 2022 eingehen. 

 

 Dank der guten Ausgabendisziplin wurde das budgetierte Aufwandtotal nur in einzelnen Berei-

chen leicht übertroffen. Den Mehraufwendungen in den Bereichen Bildung und Gesundheit ste-

hen Mehrerträge durch eine im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vergütete Sonderdi-

vidende der Zürcher Kantonalbank gegenüber. Die Kosten sind insbesondere bei der Primar-

schule Brüttisellen, der Sonderschule und der Pflegefinanzierung der ambulanten Krankenpflege 

höher ausgefallen. Durch die Covid-19-Krise wurden keine nennenswerten negativen finanziel-

len Auswirkungen mehr verzeichnet. Kosten für Hygienemassnahmen in den Schulen halten sich 

mit tieferen Ausgaben für Exkursionen, Schulreisen und Lager die Waage. 

 

 Der Ertragsüberschuss von CHF 1‘130‘263.39 wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dieser 

weist per 31. Dezember 2021 einen Betrag von CHF 37‘916‘375.88 aus. 

 

 Die Investitionsausgaben liegen mit rund CHF 5,429 Mio. leicht unter dem budgetierten Ziel. Wäh-

rend die Investitionseinnahmen mit CHF 0,553 Mio. im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind, 

wurden ausgabenseitig beim Kanalersatz an der Zürichstrasse noch nicht die vollen Volumen in-

vestiert. Auch die neue Heizung im Schulhaus Steiacher wird erst im Rechnungsjahr 2022 abge-

rechnet werden können. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 4,876 Mio., was rund 

CHF 1,583 Mio. tiefer ist als budgetiert. 

 

4 Finanzielle Berichterstattung 

Das Rechnungsjahr 2021 schliesst gegenüber dem Budget mit einem positiven Ergebnis ab. Anstelle 

des budgetierten Aufwandüberschusses von CHF 555‘100 resultiert ein dem Bilanzüberschuss gutzu-

schreibender Ertragsüberschuss von CHF 1‘130‘263.39. Dieser weist per 31. Dezember 2021 einen Be-

trag von CHF 37‘916‘375.88 aus. 

4.1 Mehrertrag Erfolgsrechnung 

Der budgetierte Brutto-Ertrag von CHF 43‘137‘100 wurde um rund CHF 2,116 Mio. resp. 4,91 % über-

troffen. 

 

Dank des weiterhin boomenden Immobilienmarkts und der damit verbundenen Handänderungen 

sind bei den Grundstückgewinnsteuern beträchtliche Mehreinnahmen angefallen (CHF 1,15 Mio.). 

Bei den Steuern aus dem Rechnungsjahr 2021 sind ebenfalls Mehreinnahmen von CHF 1,83 Mio. zu 

verzeichnen. Hauptgrund dafür ist der Mehrertrag bei den natürlichen Personen. Während bei den 

Steuern früherer Jahre wiederum die natürlichen Personen eine positive Tendenz ausweisen, liegen 

die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen um rund CHF 0,57 Mio. hinter den budge-

tierten Werten zurück. 

 

Auch Nachsteuern (CHF 49‘000), die pauschalen Steueranrechnungen (CHF 90‘000) und die Quel-

lensteuern (CHF 0,213 Mio.) sind bedeutend besser ausgefallen als budgetiert. Die Steueraus-schei-

dungen liegen hingegen um CHF 1,14 Mio. tiefer als vorgesehen, was auf einen erstmals und rück-

wirkend auf mehrere Jahre abgerechneten Fall zurückzuführen ist. 

 

Insgesamt hat sich das Steuerertragsverhältnis zwischen natürlichen und juristischen Personen etwas 

zu Gunsten der natürlichen Personen verschoben. Der Ertragsanteil der juristischen Personen bei 

den ordentlichen Steuereinnahmen beträgt lediglich noch 20,1 % (2020: 23,0 %). 

 

Im Gegensatz zu den ertragsreicheren Steuereinnahmen ist die in Aussicht gestellte Mehrwertab-

gabe-Vergütung von CHF 885‘000 im Zusammenhang mit dem Hochhausprojekt „Brüttiseller Tor“ 

noch nicht eingegangen. Aufgrund eines Rekurses war die Baubewilligung nicht früh genug in 

Rechtskraft erwachsen. Der Betrag wird im Jahr 2022 eingehen. 

 

Hingegen wurde der Abschluss 2021 wiederum durch eine Sonderdividende der Zürcher Kantonal-

bank begünstigt. Nachdem bereits im Rechnungsjahr 2020 eine solche im Zusammenhang mit dem 

150-jährigen ZKB-Jubiläum entgegengenommen werden durfte, wurde aufgrund der Corona-Krise 

erneut eine beträchtliche Zusatzvergütung von CHF 172‘000 ausgeschüttet. 
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4.2 Mehraufwand Erfolgsrechnung 

Der budgetierte Brutto-Aufwand von CHF 43'692‘200 wurde um rund CHF 0,431 Mio. resp. 0,99 % 

überschritten. 

 

Zusätzliche Ausgaben wurden vor allem in den Bereichen Bildung, Gesundheit sowie Finanzen und 

Steuern getätigt. Aufgrund einer zusätzlichen Klasse bei der Primarschule sind die kantonalen Leh-

rerbesoldungskosten höher ausgefallen. Im Gegenzug haben sich bei der Sekundarschule tiefere 

Vikariatskosten ergeben. Auch die tiefere Anzahl an Gymnasiasten (Untergymnasien) hat zu Min-

deraufwand geführt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden wiederum weniger Exkursionen, 

Schulreisen und Lager durchgeführt. Bei der Sonderschule waren 8 % mehr Schülerinnen und Schü-

ler mit Bedarf an sonderschulischen Massnahmen zu verzeichnen. 

 

Während laufend mehr Dienstleistungen von private Spitexanbietern der ambulanten Kranken-

pflege in Anspruch genommen werden, sind die Ausgaben bei den stationären Belegungsziffern 

leicht rückläufig. 

 

Im Bereich Finanzen und Steuern sind Abschreibungskosten von CHF 0,209 Mio. infolge von Rück-

bauarbeiten an der Dorfstrasse 6-10 und an der Haldenstrasse 44-48 in Brüttisellen entstanden. Die in 

der Investitionsrechnung budgetierten und angefallenen Abbruchkosten mussten im Zuge der gel-

tenden Bewertungsvorschriften für Liegenschaften über die Erfolgsrechnung wertberichtigt bzw. 

wieder abgeschrieben werden. Im Gegenzug sind weniger Abschreibungen auf Steuerforderungen 

angefallen (nur CHF 0,011 Mio. statt der budgetierten CHF 0,067 Mio.) und die Wertberichtigungen 

auf den noch offenen Forderungen konnten zugleich um CHF 0,109 Mio. vermindert werden. 

4.3 Minderausgaben Investitionsrechnung 

Die Nettoinvestitionen (Verwaltungs- und Finanzvermögen) liegen mit rund CHF 4,876 Mio., auf-

grund von tieferen Ausgaben beim Abwasser, der Sportanlage Dürrbach und den Schulliegen-

schaften, etwas tiefer als vorgesehen (Nettoinvestition gemäss Budget, CHF 6,459 Mio.). 

 

Die Minderausgaben beim gebührenfinanzierten Abwasserbereich sind auf leichte Verzögerungen 

bei der Umsetzung der Kanalerneuerung an der Zürichstrasse zurückzuführen. Bei der Sportanlage 

Dürrbach wurde die eingeplante Erneuerung des Garderobengebäudes nicht realisiert und der 

Heizungsersatz im Schulhaus Steiacher muss zum Teil noch im Rechnungsjahr 2022 abgerechnet 

werden. 

4.4 Fazit 

Grundsätzlich kann den Behörden und der Verwaltung eine sehr gute Ausgabendisziplin attestiert 

werden. Die Mehraufwendungen sind entweder gebunden oder auf nicht beeinflussbare bzw. ge-

setzlich vorgeschriebene Ursachen zurückzuführen. 

 

In den nachfolgenden Ausführungen der Firma Swissplan.ch (Finanzplanungsmandat) werden De-

tailinformationen und ein finanzieller Rückblick der Finanzplanperiode 2017 – 2021 aufgezeigt. 
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5 Abweichungsbegründungen zur Erfolgsrechnung nach Funktionen der politischen Gemeinde 

(alle Funktionen +/- CHF 100‘000 Abweichung zu Budget sowie ausgesuchte Bereiche mit ho-

hem Informationsgehalt 

2121 Primarstufe Brüttisellen, CHF 300‘000 Mehraufwand 

Die Primarschule musste infolge angestiegener Kinderzahlen zusätzliche Klassen eröffnen, wovon 

eine 5. Klasse per Schuljahr 20/21 das erste Semester im Jahr 2021 beeinflusste und die zusätzliche 

6. Klasse per Schuljahr 21/22 das zweite Semester im Jahr 2021 betroffen hat. Weiter mussten zusätz-

liche Lektionen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) gesprochen werden, dies aufgrund grosser 

sprachlicher Defizite von zugezogenen Kindern. 

 
2130 Sekundarstufe, CHF 330‘000 Minderaufwand 

Aufgrund von Rotationsgewinnen und tieferen Vikariatskosten sind geringere Salärkosten angefal-

len als budgetiert. Weniger Gymi-Schülerinnen und Schüler als erwartet führten zu Minderkosten an 

externen Institutionen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden massiv weniger Lager, Exkursionen 

und Schulreisen durchgeführt. 
 

2200 Sonderschulen, CHF 190‘000  Mehraufwand 

8% mehr Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an externen Sonderschulmassnahmen sowie eine 

durchschnittliche Kostenerhöhung um knapp 20% bei den Schulinternaten. 

 
4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, CHF 100‘000 Minderaufwand 

Sinkende Ausgaben bei der stationären Pflegefinanzierung aufgrund von tieferen Belegungsziffern.  
 

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege, CHF 210‘000 Mehraufwand 

Steigende Ausgaben bei der ambulanten Pflegefinanzierung aufgrund einer höheren Anzahl Perso-

nen mit psychosozialen Beschwerden, welche die Leistungen von spezialisierten, privaten Anbietern 

in Anspruch nehmen. 
 

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CHF 140‘000 Minderertrag 

Zunahme von Sozialhilfebeziehenden ohne Kostenersatz durch den Kanton. 

 
6150 Gemeindestrassen, CHF 110‘000 Mehrertrag 

Die Minderausgaben sind vorwiegend auf die Versicherungsleistungen von ca. CHF 64‘000 für den 

abgebrannten Schopf an der Haldenstrasse 14, die Mehreinnahmen von ca. CHF 40‘000 beim Park-

platz Skyguide und geringere Abschreibungen zurückzuführen. 

  
7900 Raumordnung, CHF 920‘000 Minderertrag 

Durch ein Rechtsverfahren (Rekurs) erwuchs die Baubewilligung zum Brüttiseller Tor noch nicht in 

Rechtskraft. Die Bezahlung der ersten Tranche des durch die Aufzonung entstanden Mehrwertes 

wurde mit der Rechtskraft gekoppelt. Der Betrag von CHF 885‘000 wird somit im Jahr 2022 eintref-

fen. 

 
8600 Banken und Versicherungen, CHF 160‘000 Mehrertrag 

Die Zürcher Kantonalbank hat den Gemeinden zusätzlich zum üblichen Gewinnanteil eine im Zu-

sammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehende Sonderdividende übermittelt. Da diese Son-

derdividende spontan beschlossen wurde, konnte im Vorfeld keine angemessene Budgetierung 

erfolgen. 

 
9100 Allgemeine Gemeindesteuern, CHF 1‘490‘000 Mehrertrag 

Die Steuererträge im Rechnungsjahr fielen mit CHF 26,9 Mio. rund CHF 1,9 Mio. besser aus als bud-

getiert. Während die Erträge bei den juristischen Personen rund CHF 300‘000 geringer zu Buche 

schlugen, hat sich der Ertrag der natürlichen Personen weiter positiv entwickelt (plus CHF 2,1 Mio. 

gegenüber dem Budget). Die Steuererträge früherer Jahre kamen mit etwas mehr als CHF 2,8 Mio. 

rund CHF 346‘000 über dem Budget zu liegen, wobei auch hier die natürlichen Personen zum positi-

ven Resultat beigetragen haben. Die Quellensteuererträge von CHF 907‘840 lagen um CHF 212‘840 

ebenso höher als budgetiert. Bei den Steuerausscheidungen kam es hingegen zu einem Mehrauf-

wand von CHF 1,1 Mio., welcher infolge eines ausserordentlichen Falls zu Stande kam. 

 
9101 Sondersteuern, CHF 1‘150‘000 Mehrertrag 

Der boomende Immobilienmarkt sorgt bei den Grundsteuern für erhöhte Einnahmen, was den Fi-

nanzhaushalt nun schon seit einigen Jahren positiv beeinflusst. Zudem gab es ausserordentliche 
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nicht planbare Einzelverkäufe, die das gute Resultat zusätzlich prägten. Der Grundsteuerertrag lag 

mit etwas mehr als CHF 5,0 Mio. rund CHF 1,1 Mio. über dem Budget. 
 

9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften im FV, CHF 210‘000 Mehraufwand 

Durch den Rückbau der Liegenschaft an der Dorfstrasse 6-10 und den vorläufigen Teilrückbau an 

der Haldenstrasse 44-48 (vollumfänglicher Abriss erfolgt im Rechnungsjahr 2022) sind Investitionsaus-

gaben angefallen. Diese Abbruchkosten können nicht den bestehenden Bilanzwerten angerech-

net sondern müssen gemäss geltender Rechnungslegungsvorgaben abgeschrieben werden. 

 

6 Kennzahlenvergleich 

Kennzahlenvergleich über die Periode der letzten fünf Jahre: 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Selbstfinanzierungsanteil 11 % 9 % 5 % -3 % 6 % 

Selbstfinanzierungsgrad 284 % 197 % 457 % -31 % 57 % 

Zinsbelastungsanteil -0,4 % -0,2 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 

 

Der Selbstfinanzierungsanteil drückt aus, wie viel Prozente des Ertrags für Investitionen oder zur 

Schuldentilgung zur Verfügung standen. Erstrebenswert ist ein Anteil von mehr als 25 %. 

 

Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt, wie weit die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanziert wer-

den konnten. Dieser Wert ist über mehrere Jahre zu beurteilen. Im langjährigen Durchschnitt sollte 

eine mindestens hundertprozentige Eigenfinanzierung resultieren. 

 

Der Zinsbelastungsanteil drückt die Höhe der Fremdkapitalzinsen in Prozenten des Ertrags aus. Erstre-

benswert ist ein Anteil von unter 2%. 

 

7 Entwicklung Nettovermögen 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Nettovermögens über die vergange-

nen fünf Jahre. "Nettovermögen" ist die Bezeichnung für eine der wichtigsten Vergleichsgrössen un-

ter Gemeinden und definiert sich durch die Differenz von Eigenkapital abzüglich nicht veräusserba-

rer Anlagen (Verwaltungsvermögen). 

 

 
 

Aufgrund der höher als erwartet ausgefallenen Steuereinnahmen, insbesondere bei den natürli-

chen Personen und den Grundstückgewinnsteuern, ist im Vergleich zum Vorjahr wieder eine leicht 

positive Tendenz zu erkennen. 

 

Das Nettovermögen steigt um CHF 0,614 Mio. auf CHF 13,304 Mio. und wird sich aufgrund der nach 

wie vor guten Grundsteuersituation wohl auch im aktuellen Rechnungsjahr 2022 weiter positiv ent-

wickeln. Pro Einwohner beträgt es gegenwärtig CHF 1‘672 und liegt komfortabel über dem vom 

Gemeinderat definierten Zielwert von CHF 1‘000. 

 

Trotz der leicht angestiegenen Steuerkraft kann hinsichtlich dem Rechnungsjahr 2023 noch mit ei-

nem Ressourcenzuschuss von rund CHF 1 Mio. gerechnet werden (2022 CHF 1,750 Mio.). 
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Die in der Grössenordnung des vorliegenden Abschlusses 2021 zum Ziel gesetzten jährlichen Ertrags-

überschüsse werden kurzfristig eine Herausforderung bleiben. Sollten diese auf kurze Sicht noch 

nicht im nötigen Ausmass realisiert werden können (CHF 1,5 Mio. bis CHF 2 Mio.), dürfte die ange-

strebte Selbstfinanzierung von CHF 3,5 Mio. bis CHF 4 Mio. vorübergehend noch nicht vollumfäng-

lich erreicht werden. 

 

8 Schlusswort des Gemeinderats 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2021 zu genehmi-

gen. 
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9. Auswertungen und Diagramme  

  

JAHRESRECHNUNGSVERGLEICH 2017 - 2021

Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget

2017 2018 2019 2020 2021 2021

Aufwand 40'475 41'465 41'836 43'500 44'123 43'692

Ertrag 42'717 42'984 42'751 40'975 45'253 43'137

Gewinn / Verlust (-) 2'242 1'519 915 -2'525 1'130 -555

Selbstfinanzierung 4'659 3'658 2'260 -1'007 2'701 1'139

SFG Selbstfinanzierungsgrad

Diese Kennzahl zeigt die Finanzierung der Investitionen

aus den selbst erwirtschafteten Mitteln.

unter 70 % kritisch, grosse Verschuldung

70  -  100 % verantwortbar

über 100 % langfristig anzustreben

SFA Selbstfinanzierungsanteil

Zeigt den Anteil des Finanzertrags, der für Investitionen

oder zur Schuldentilgung verwendet werden kann.

unter 0 % nicht vorhanden

0 -    10 % schwach

10 -    25 % mässig

über 25 % gut, anzustreben

Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget

2017 2018 2019 2020 2021 2021

Budget

Selbstfinanzierungsgrad 284 197 457 -31 57 21

Selbstfinanzierungsanteil 11 9 5 -3 6 3

Abschluss                                            in CHF Tausend

Finanzkennzahlen                                                 in %
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ERFOLGSRECHNUNG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 4'982'270.35 1'551'153.74 5'093'200.00 1'517'800.00 4'935'314.17 1'434'576.68

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1'916'281.95 343'925.27 1'991'900.00 322'900.00 1'997'505.69 336'126.25

2 Bildung 18'372'550.92 1'416'920.30 18'038'700.00 1'315'400.00 17'756'087.96 1'513'362.30

3 Kultur, Sport und Freizeit 1'388'505.41 88'927.99 1'443'700.00 62'000.00 1'094'765.05 57'185.40

4 Gesundheit 2'234'440.68 18'506.80 2'106'600.00 2'000.00 2'154'719.30 1'470.50

5 Soziale Sicherheit 9'399'818.28 3'759'462.09 9'308'400.00 3'732'800.00 9'750'481.84 3'835'990.85

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 2'612'966.62 473'782.33 2'582'800.00 369'900.00 2'382'778.40 371'818.84

7 Umweltschutz und Raumordnung 2'676'791.42 2'056'652.37 2'595'400.00 2'848'400.00 2'624'370.28 2'020'850.23

8 Volkswirtschaft 154'243.75 868'749.98 146'700.00 698'700.00 191'961.44 1'041'666.20

9 Finanzen und Steuern 385'339.72 34'675'391.62 384'800.00 32'267'200.00 612'133.06 30'362'247.15

Total Aufwand / Ertrag 44'123'209.10 45'253'472.49 43'692'200.00 43'137'100.00 43'500'117.19 40'975'294.40

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1'130'263.39 0.00 0.00 555'100.00 0.00 2'524'822.79

Total 45'253'472.49 45'253'472.49 43'692'200.00 43'692'200.00 43'500'117.19 43'500'117.19

Hauptaufgabenbereiche

10%

5%

49%

4%

6%

16%

6%
2% -2%
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ERFOLGSRECHNUNG – EINZELKONTEN NACH FUNKTIONEN 
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ERFOLGSRECHNUNG - SACHGRUPPEN

Rechnung Budget Rechnung

2021 2021 2020

30 Personalaufwand 9'367'426.17 9'507'400.00 9'166'507.39

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 6'103'799.91 6'248'100.00 6'144'808.40

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'100'387.19 2'188'500.00 1'918'558.11

34 Finanzaufwand 374'960.99 164'600.00 230'619.50

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 17'955.10 33'400.00 30'990.25

36 Transferaufwand 25'369'805.69 24'757'900.00 25'207'761.04

37 Durchlaufende Beiträge 11'630.00 500.00 36'830.00

Total Aufwand 43'345'965.05 42'900'400.00 42'736'074.69

Rechnung Budget Rechnung

2021 2021 2020

40 Fiskalertrag 34'035'604.34 31'551'400.00 29'814'447.44

41 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.00

42 Entgelte 3'674'703.60 3'278'000.00 3'640'717.87

43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 0.00

44 Finanzertrag 942'725.35 942'700.00 874'003.54

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 576'620.84 614'400.00 489'134.10

46 Transferertrag 5'234'944.31 5'958'300.00 5'356'118.95

47 Durchlaufende Beiträge 11'630.00 500.00 36'830.00

Total Ertrag 44'476'228.44 42'345'300.00 40'211'251.90

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertrags- (+) / Aufwandüberschuss (-) 1'130'263.39 -555'100.00 -2'524'822.79

Aufwand

Ertrag

22%

14%

5%

58%

Aufwand

77%

8%

2%
1%

12%

Ertrag
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INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN - FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 231'380.04 393'000.00 306'218.65

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 41'759.80 121'000.00 53'924.90

2 Bildung 575'892.31 830'000.00 312'539.50

3 Kultur, Sport und Freizeit 311'952.65 215'830.51 542'000.00 109'960.34

4 Gesundheit 167'835.95 65'000.00 67'835.95

5 Soziale Sicherheit 65'526.10 23'306.10

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 1'493'792.80 50'420.00 1'171'000.00 2'461'604.90

7 Umweltschutz und Raumordnung 3'015'720.21 573'506.59 3'852'000.00 645'000.00 424'564.17 338'809.02

8 Volkswirtschaft 15'000.00 18'639.35

Total Ausgaben / Einnahmen 5'736'023.91 1'030'899.15 6'924'000.00 710'000.00 3'687'451.81 406'644.97

Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 4'705'124.76 0.00 6'214'000.00 0.00 3'280'806.84

Total 5'736'023.91 5'736'023.91 6'924'000.00 6'924'000.00 3'687'451.81 3'687'451.81

Hauptaufgabenbereiche

5%
1%

11%

2%

-3%

1%

29%

48%

0%
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BILANZ

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 13'832'699.79 15'635'023.46

101 Forderungen 15'932'602.00 7'646'387.56

102 Kurzfristige Finanzanlagen 17'000.00 0.00

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 1'468'036.20 149'876.50

106 Vorräte und angefangene Arbeiten

Umlaufvermögen 31'250'337.99 23'431'287.52

107 Finanzanlagen 78'050.00 82'050.00

108 Sachanlagen FV 16'676'464.80 16'637'894.80

Anlagevermögen Finanzvermögen 16'754'514.80 16'719'944.80

Total Finanzvermögen 48'004'852.79 40'151'232.32

140 Sachanlagen VV 22'197'847.32 24'937'979.01

142 Immaterielle Anlagen 204'053.74 241'739.18

144 Darlehen 756'623.30 608'213.45

145 Beteiligungen, Grundkapitalien 903'544.05 1'176'251.15

146 Investitionsbeiträge 648'298.04 321'154.23

Anlagevermögen Verwaltungsvermögen 24'710'366.45 27'285'337.02

Total Verwaltungsvermögen 24'710'366.45 27'285'337.02

Total Aktiven 72'715'219.24 67'436'569.34

200 Laufende Verbindlichkeiten 21'673'784.67 23'733'584.22

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3'000'000.00 0.00

204 Passive Rechnungsabgrenzungen 453'106.95 0.00

205 Kurzfristige Rückstellungen 6'054'820.15 1'818'300.00

Kurzfristiges Fremdkapital 31'181'711.77 25'551'884.22

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten

208 Langfristige Rückstellungen 1'500'000.00 1'330'000.00

209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 412'278.30 413'232.45

Langfristiges Fremdkapital 1'912'278.30 1'743'232.45

Total Fremdkapital 33'093'990.07 27'295'116.67

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'784'696.68 2'225'076.79

291 Fonds im Eigenkapital 50'420.00 0.00

292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche

293 Vorfinanzierungen

Zweckgebundenes Eigenkapital 2'835'116.68 2'225'076.79

294 Finanzpolitische Reserve

295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 36'786'112.49 37'916'375.88

Zweckfreies Eigenkapital 36'786'112.49 37'916'375.88

Total Eigenkapital 39'621'229.17 40'141'452.67

Total Passiven 72'715'219.24 67'436'569.34

Aktiven 31.12.2020 31.12.2021

Passiven 31.12.2020 31.12.2021
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10 Tätigkeitsbericht zum Schwerpunktprogramm 2021/2024 
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2. Auslagerung der wirtschaftlichen Sozialhilfe und der Sozialberatung an den Zweckver-

band Soziale Dienste Bezirk Uster 

 
1 Antrag des Gemeinderats  

Der Auslagerung der wirtschaftlichen Sozialhilfe und der Sozialberatung per 1. Januar 2023 an den Zweckver-

band Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU) mit jährlich wiederkehrenden Kosten von aktuell CHF 249‘700 wird zu-

gestimmt und der Zusatzvertrag genehmigt. 

 

2 Anträge der Rechnungsprüfungskommission 

Der Bereich Soziales der Gemeinde Wangen-Brüttisellen ist angesichts der hohen Fallbelastung personell un-

terversorgt. Die überdurchschnittlich hohe Fallbelastung hat zur Folge, dass Abstriche bei der Fallführung ge-

macht werden müssen. Aufgrund personeller Änderungen und komplexer werdender Aufgaben hat der Ge-

meinderat beschlossen, die Sozialberatung und die wirtschaftliche Sozialhilfe an den Zweckverband SDBU 

auszulagern. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen hat das Geschäft geprüft. Durch die Auslagerung an 

den Zweckverband SDBU können die Qualität der Leistungserbringung und die fachliche Qualifikation durch 

die professionelle Organisation der SDBU zu tieferen bzw. maximal gleich hohen Kosten gewahrt werden. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission erachtet die vorgeschlagene Auslagerung an den Zweckverband SDBU 

aus fachlicher, qualitativer und finanzieller Sicht als sinnvoll und empfiehlt der Gemeindeversammlung daher, 

die Vorlage anzunehmen. 

 

3 Das Wesentliche in Kürze 

 Der Nettoaufwand für die wirtschaftliche Sozialhilfe nimmt laufend zu. Es bedarf einer Optimierung der 

Wirtschaftlichkeit und der Effizienz um den Aufwand zu mindern. 

 Die Aufgaben im Bereich Sozialhilfe werden komplexer und erfordern breites Fachwissen. Der Arbeits-

markt für qualifiziertes Personal ist ausgetrocknet. 

 Der Bereich Soziales, welcher die wirtschaftliche Hilfe und die Sozialberatung der Gemeinde Wangen-

Brüttisellen abdeckt, ist angesichts der hohen Fallbelastung personell unterversorgt. 

 Es stehen personelle Änderungen an, welche eine Neuorganisation des Bereichs notwendig machen.  

 Die Einsparungen bei der Lohnsumme im Bereich Soziales überwiegen den finanziellen Mehraufwand für 

den zusätzlichen Leistungsbezug beim SDBU.  

 Die Organisation, die Aufgaben und die Kompetenzen der Sozialkommission der Gemeinde Wangen-

Brüttisellen bleiben bei einer Auslagerung dieselben. 

 

4 Ausgangslage 

Anlässlich einer Leistungsüberprüfung hinsichtlich dem Budget 2022 wurde Optimierungspotential bei den 

Ausgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe geortet. Vor diesem Hintergrund erteilte der Gemeinderat den 

Auftrag zu prüfen, ob eine Auslagerung sämtlicher Sozialhilfedossiers an den Zweckverband Soziale Dienste 

Bezirk Uster (SDBU) eine Option sein könnte. Dem Gemeinderat wurden sodann verschiedene Entwicklungsva-

rianten vorgestellt. Darunter die Variante „Auslagerung“ welche die Auslagerung sämtlicher Sozialhilfedossiers 

an den SDBU vorsieht. Um einen Richtungsentscheid zu fällen, wurden der Abteilungsleiter Gesellschaft und 

der Ressortvorsteher Finanzen und Soziales beauftragt, die Grundlagen für eine Auslagerung auszuarbeiten.  

 

4.1 Aktuelle Situation 

Der Bereich Soziales der Gemeinde Wangen-Brüttisellen verfügt über 250 Stellenprozente und führt im Rah-

men der gesetzlichen wirtschaftlichen Sozialhilfe mehrheitlich Dossiers mit administrativen Schwerpunkten. Die 

Anforderungen an das Personal nehmen stetig zu und die Problemsituationen der hilfesuchenden Personen 

gestalten sich immer komplexer und herausfordernder, was umfassendes Fach- und Rechtswissen, Beratungs-

kompetenzen sowie eine hohe Belastbarkeit verlangen. Den Bereich Soziales Wangen-Brüttisellen zeichnete in 

den letzten Jahren personelle Konstanz aus, was mit Blick auf die Fluktuation in den Sozialdiensten der umlie-

genden Gemeinden nicht selbstverständlich ist und im aktuellen Umfeld als Glücksfall erachtet werden kann. 

Ungeachtet dessen ist es angezeigt, dass mit der anstehenden Pensionierung der amtierenden Leiterin die 

aktuelle Aufbauorganisation neu beurteilt wird. Erstens weil der jährliche Nettoaufwand für die wirtschaftliche 
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Sozialhilfe stetig zunimmt. Zweitens hat sich in einem breit angelegten Vergleich mit anderen Sozialabteilun-

gen im Kanton Zürich gezeigt, dass die Gemeinde Wangen-Brüttisellen tendenziell eine personelle Unterver-

sorgung im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe und der Sozialberatung aufweist und als Folge davon Abstriche 

in der Fallführung gemacht werden müssen. Drittens ist die Attraktivität des Tätigkeitenportfolios gegenüber 

vergleichbaren Funktionen in grösseren Organisationen (z.B. in Städten oder in Zweckverbänden) sehr be-

schränkt, da keine Spezialisierung oder fachliche Vertiefung möglich ist. Vor diesem Hintergrund ist es schwie-

rig, die besten verfügbaren Arbeitskräfte zu gewinnen. Verschärfend wirkt sich der seit Jahren vollständig aus-

getrocknete Arbeitsmarkt für solche Spezialisten und Spezialistinnen aus.  

 

4.2 Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster (SDBU) 

Der SDBU erbringt seit dem 1. September 1974 Dienstleistungen im Auftrag der Verbandsgemeinden Fällan-

den, Greifensee, Maur, Mönchaltorf, Schwerzenbach, Volketswil und Wangen-Brüttisellen und beschäftigt 

rund 50 Personen. Die Geschäftsstelle des SDBU ist in Volketswil angesiedelt. Der Zweckverband erbringt 

Dienstleistungen in den Bereichen der Sozialhilfe, der Suchthilfe und des Erwachsenenschutzes zu Gunsten der 

Verbandsgemeinden. Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen bezieht heute folgende Kernangbote des SDBU: 

 

 Führung von Erwachsenenschutzmassnahmen 

 Angebote der beruflichen und sozialen Integration 

 Suchtberatung 

 Wohnangebote 

 

Im Rahmen der Auslagerung an den SDBU beabsichtigt die Gemeinde Wangen-Brüttisellen neu die Zusatzan-

gebote Sozialberatung und wirtschaftliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gemäss Art. 2 Abs. 3 der Statuten 

des SDBU vom 29. November 2020 bedarf es für die Inanspruchnahme von Zusatzangeboten einen Vertrag. 

Der vorliegende Zusatzvertrag regelt die Modalitäten für die Zusatzangebote Sozialberatung und wirtschaftli-

che Hilfe zwischen dem SDBU und der Gemeinde Wangen-Brüttisellen. 

 

4.2.1  Finanzierung 

Der jährliche Netto-Betriebsaufwandüberschuss wird in Übereinstimmung mit Art. 44 der Zweckverbandsverein-

barung Soziale Dienste Bezirk Uster nach den folgenden Verteilfaktoren gedeckt: 

 

 Die Hälfte entsprechend der Einwohnerzahl der Gemeinde Wange-Brüttisellen am Ende des Rechnungs-

jahrs 

 Die Hälfte gemäss Anzahl total behandelter Klienten der Gemeinde Wangen-Brüttisellen 

 

4.3 Kostenvergleich 

Nachstehend werden die aktuellen Kosten für den gesamten Bereich Soziales mit den Kosten einer Auslage-

rung der wirtschaftlichen Sozialhilfe und der Sozialberatung an den SDBU verglichen. Basis für den Vergleich 

bilden die Budgets 2022 der Gemeinde und des SDBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Kostenvergleich gilt es zudem folgende Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die nicht in den obigen Zah-

len eingepreist sind: 

 
Faktoren Beschreibung 

Personalressourcen + 

Infrastruktur im Be-

reich Soziales 

Bleibt der Bereich Soziales weiterhin bei der Gemeinde angesiedelt, ist 

angesichts der hohen Fallbelastung im Bereich Soziales eine Erhöhung 

                                                      
1 40% Stelle (Sozialsekretariat) 

Kostenart Aktuell 

(CHF) 

Auslagerung 

(CHF) 

Differenz 

(CHF) 

Personalkosten (inkl. Sozialleistungen 

und Weiterbildung) 285‘500      34'5001 -251'000 

Softwarelizenzen 4'000 1'500 -2'500 

Leistungen SDBU gerundet 621'500 860'500 239‘000 

Total 911'000 896'500 -14'500 
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des Personaletats von mindestens 50 % in Erwägung zu ziehen. Auf-

grund der engen Raumverhältnisse im Bereich Soziales muss ausserdem 

mit Massnahmen hinsichtlich der Infrastruktur gerechnet werden.   

Erfahrungen der Ge-

meinde Fällanden 

Die Gemeinde Fällanden hat die Sozialberatung seit 2019 an den SDBU 

ausgelagert. Bereits im ersten Jahr fielen die Kosten für die Dienstleistun-

gen des SDBU 5 % tiefer aus als prognostiziert. Ausserdem gelang es im 

Jahr 2019 den Bestand der Sozialhilfefälle im Laufe des Jahres von 54 

auf 41 zu reduzieren, also minus 24 %. Ausserdem nahmen die Nettokos-

ten für die Sozialhilfe im Jahr 2019 insgesamt ab. 

 

Die Einsparungen bei der Lohnsumme im Bereich Soziales überwiegen den finanziellen Mehraufwand für den 

zusätzlichen Leistungsbezug beim SDBU. Kommt hinzu, dass der SDBU bei der Fallführung dank der betriebli-

chen Grösse über einen höheren Personalschlüssel und über entsprechende Spezialkompetenzen verfügen, 

sodass die Gemeinde bei gleichbleibenden Kosten eine bessere personelle und fachliche Versorgung im Be-

reich Soziales erhält. 

 

5 Neuausrichtung Bereich Soziales 

Für die Bewältigung der Aufgaben verfügt der Bereich Soziales der Gemeinde Wangen-Brüttisellen aktuell 

über 250 Stellenprozente. Bei einer Auslagerung der wirtschaftlichen Sozialhilfe und der Sozialberatung wür-

den 40 Stellenprozente in der Gemeinde verbleiben, da gewisse Aufgaben weiterhin in der Gemeinde ver-

richtet werden müssen, wie beispielsweise die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Sozialkommission, 

der Bereich Asyl, die Wohnungsbewirtschaftung und Überwachung der Mietzinseingänge, die Buchungen der 

Staatsbeiträge und individuelle Prämienverbilligung, Reporting für die Ergänzungsleistungen, Statistiken etc.  

 

5.1 Auswirkung auf die Sozialhilfebeziehenden 

Für die Sozialhilfebeziehenden der Gemeinde Wangen-Brüttisellen hat die Neuausrichtung des Bereichs Sozia-

les zur Folge, dass sie künftig den Weg nach Volketswil auf sich nehmen müssen. Im Gegenzug bleibt ihre Ano-

nymität eher gewahrt und sie sind weniger exponiert als das heute der Fall ist. Kommt hinzu, dass sie von pro-

fessionelleren Strukturen, einem höheren Personalschlüssel, von Spezialwissen als auch davon profitieren, dass 

beim SDBU alle Dienstleistungen unter einem Dach verfügbar sind.  

 

5.2 Sozialkommission 

Die Organisation, die Aufgaben und die Kompetenzen der Sozialkommission bleiben bei einer Auslagerung 

dieselben. Das heisst, dass die Sozialkommission weiterhin die Ausrichtung der Leistungen an die Bedürftigen 

der Gemeinde Wangen-Brüttisellen beschliesst. Wie bisher kommen dabei das Handbuch Sozialhilfe der Ge-

meinde Wangen-Brüttisellen, das Reglement der Sozialkommission sowie das Geschäfts- und Kompetenzen-

reglement der Gemeinde Wangen-Brüttisellen zur Anwendung.  

 

6 Schlusswort des Gemeinderats 

Die Auslagerung der wirtschaftlichen Hilfe und der Sozialberatung an den Zweckverband SDBU garantiert der 

Gemeinde Wangen-Brüttisellen eine langfristige Lösung und ermöglicht die Stabilität der Leistungserbringung 

für den zu erbringenden gesetzlichen Auftrag. Dies bei mindestens gleichbleibender Qualität und zu tieferen 

bzw. maximal gleich hohen Kosten. Die vorgeschlagene Auslagerung an den Zweckverband SDBU ist vor die-

sem Hintergrund aus fachlicher, qualitativer und finanzieller Sicht sinnvoll.  

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzustimmen und den Zusatzvertrag zu 

genehmigen. 
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3. Teilrevision der Verordnung über die Entschädigungen für Behörden und Dienstleistungen 

im Nebenamt 

 
1 Antrag des Gemeinderats  

Der Teilrevision der Verordnung über die Entschädigungen für Behörden und Dienstleistungen im Nebenamt 

(Entschädigungsverordnung), in Kraft ab 1. Juli 2022, wird gemäss Anhang und im Sinne des nachfolgenden 

Berichts zugestimmt. 

 

2 Anträge der Rechnungsprüfungskommission 

Mit der Einführung der neuen Schulorganisation (Leiter Bildung) konnte die Schulpflege, aber insbesondere 

das Präsidium, von operativen Aufgaben entlastet werden. Die Entschädigungen der Schulpflege sind des-

halb auf Beginn der neuen Amtsperiode zu senken. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission Wangen-Brüttisellen hat das Geschäft geprüft. Sie erachtet die bean-

tragte Senkung der jährlichen Gesamtentschädigung der Schulpflege im Umfang von CHF 14‘000 mittels An-

passung der Entschädigungsverordnung als angemessen und zweckmässig. 

 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung daher, die Vorlage anzunehmen. 

 

3 Das Wesentliche in Kürze 

 Die Verordnung über die Entschädigungen für Behörden und Dienstleistungen im Nebenamt (Entschädi-

gungsverordnung) wurde letztmals angepasst per 1. Januar 2020. 

 

 Mit der Einführung der neuen Schulorganisation mit einem Leiter Bildung konnte die Schulpflege, aber ins-

besondere das Präsidium, von operativen Aufgaben entlastet werden.  

 

 Die Entschädigungen der Schulpflege sollen deshalb auf Beginn der neuen Amtsperiode gesenkt werden. 

Dies bedingt eine Anpassung der Entschädigungsverordnung. 

 

 Die jährlich wiederkehrenden Minderkosten betragen CHF 14‘000. 

 

 Die übrigen Behörden sind von dieser Teilrevision nicht betroffen. 

 

4 Ausgangslage 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15. Juli 2019 wurde der Reorganisation der Abteilung Schule und in diesem 

Zusammenhang der Einführung einer Stelle Leitung Bildung auf den 1. Januar 2020 zugestimmt. Der Gemein-

derat beauftragte gleichzeitig den Schulpräsidenten, bis Ende 2021 den Aufwand der Schulpflege aufgrund 

der Einführung der neuen Organisationsstruktur zu prüfen und die neue Entschädigungshöhe (geplante Re-

duktion) zuhanden des Gemeinderats bzw. der Gemeindeversammlung zu unterbreiten. 

 

Die Schulpflege hat die Aufwände der Behörde seit der Einführung der Stelle Leiter Bildung evaluiert. Dabei 

wurde einerseits die operative Entlastung durch die neue Funktion Leiter Bildung berücksichtigt, jedoch auch 

zusätzlich notwendige strategische Entscheide, Workshops usw. miteinbezogen. Die politischen und inhaltli-

chen Aufgaben der Behörde nehmen auch bei der Schulpflege kontinuierlich in ihrer Komplexität zu. Unter 

Berücksichtigung aller Kriterien erachtet die Schulpflege eine gesamthafte Reduktion von CHF 14‘000 pro Jahr 

(- 10 %) und die Einführung der neuen Entschädigungshöhen auf den 1. Juli 2022 als gerechtfertigt. 

 

5 Teilrevision Pauschalentschädigungen Schulpflege 

Art. Entschädigungsverordnung heute  

(Gemeindeversammlung 11. Juni 2019) 

Entschädigungsverordnung revidiert 

(Gemeindeversammlung 14. Juni 2022) 

3 Schulpräsidium CHF 48‘000 

 

 Schulpräsidium CHF 42‘000 

3 Schulpflege (4 Mitglieder) mit folgenden 

Pauschalen: 

 Vizepräsidium CHF 24‘000 

 Mitglieder CHF 23‘000 

Schulpflege (4 Mitglieder) mit folgenden 

Pauschalen: 

 Vizepräsidium CHF 22‘000 

 Mitglieder CHF 21‘000 
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Art. Entschädigungsverordnung heute  

(Gemeindeversammlung 11. Juni 2019) 

Entschädigungsverordnung revidiert 

(Gemeindeversammlung 14. Juni 2022) 

 

 Total CHF 141‘000 Total CHF 127‘000 

 

6 Schlusswort des Gemeinderats 

Die Begründung der Schulpflege für die vorgeschlagene Reduktion ihrer Entschädigung ist nachvollziehbar. 

Der Gemeinderat erachtet die vorerwähnten Anpassungen als angemessen. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Antrag zuzustimmen. 

 


